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 Allgemeinverfügung der Stadt Dinslaken vom 18.03.2020 
gemäß §§ 16, 28 Infektionsschutzgesetz i.V.m. §§ 2 und 3 der Verordnung zur 
Regelung von Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz – ZVO-IfSG – 
NRW vom 28.11.2000, §§ 3 Absatz 1, 7 Absatz 3, 9 Absatz 1 Ordnungsbehör-
dengesetz (OBG NRW) in Verbindung mit §§ 28 Absatz 1 Satz 2 Infektions-
schutzgesetz (IfSG) in Verbindung mit den Erlassen des Ministeriums für    
Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nord-rhein-Westfalen – I – vom 
15.03 2020 und 17.03.2020. 
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Die Stadt Dinslaken ist nach den im Betreff genannten Rechtsvorschriften zuständige Be-
hörde und verfügt in Ergänzung der Allgemeinverfügung vom 17.03.2020 (Amtsblatt Nr. 8): 
 
 
 

I. 
 
 

1. Geschäfte des Einzelhandels sind zu schließen. 
 
Nicht zu schließen ist der Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und 
Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, 
Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, der Zei-
tungsverkauf, Bau-, Gartenbau und Tierbedarfsmärkte und der Großhandel. Alle ande-
ren Verkaufsstellen des Einzelhandels sind zu schließen. Dienstleister und Handwerker 
können ihrer Tätigkeit weiterhin nachgehen. 

 
2. Der Zugang zu Einkaufszentren, „Shopping Malls“ und vergleichbaren Einrichtungen, 

die mehr als 15 Geschäftsbetriebe umfassen, ist nur gestattet, wenn sich dort nicht zu 
schließende Einrichtungen nach Ziffer 1 Satz 2 befinden, und nur zu dem Zweck, dass 
diese Einrichtungen aufgesucht werden. 

 
3. Veranstaltungen werden grundsätzlich untersagt. Das schließt grundsätzlich auch Ver-

bote für Versammlungen unter freiem Himmel wie Demonstrationen ein, die nach 
Durchführung einer individuellen Verhältnismäßigkeitsprüfung zugelassen werden kön-
nen. Ausgenommen sind Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfür- und -vorsorge zu dienen bestimmt sind 
oder der Versorgung der Bevölkerung dienen (z.B. Wochenmärkte). Ausgenommen 
sind auch Blutspendetermine. Sie sind unter Beachtung der Pandemielage angepasster 
Vorkehrungen zulässig. D.h. insbesondere, dass bei Blutspendeterminen die Kontakte 
auf ein Minimum begrenzt werden, die Verweildauer der Spender möglichst gering ist 
und Spender, die einen Anhalt für einen Infekt bieten, bereits zu Beginn erkannt werden 
und den Termin umgehend verlassen. 

 
4. Bei Verstoß gegen Ziffern 1 bis 3 dieser Allgemeinverfügung kann ein Bußgeld gemäß 

§ 73 Abs. 1a Nr. 6 I.V.m. Abs. 2 IfSG in Höhe von 25.000 Euro festgesetzt werden. Wer 
den Verstoß vorsätzlich begeht, wird gemäß § 74 IfSG mit einer Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft. 

 

5. Diese Ergänzung zur Allgemeinverfügung gilt zunächst bis zum 19.04.2020. Sie erlischt, 
sobald eine gleichgerichtete Rechtsverordnung gem. § 32 IfSG durch das fachlich zu-
ständige Ministerium des Landes Nordrhein-Westfalen erlassen wird oder durch Aufhe-
bung der zuständigen Behörde. 
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II. 
 
 

Begründung 
 
Die Begründung zur Allgemeinverfügung vom 17.03.2020 gilt unverändert fort. 
 
Die nun verfügten Weiterungen erfolgen vor dem Hintergrund einer weiter zunehmenden 
Gefährdungslage für die Gesundheit aller Bürger und der Aufrechterhaltung des Gesund-
heitssystems. Die Allgemeinverfügung folgt der ministeriellen Erlasslage. 
 
 
 
 

III. 
 

 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage beim Verwal-
tungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf schriftlich oder zur Nieder-
schrift der Urkundsbeamtin oder des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle eingereicht 
werden. 
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektroni-
sche Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die 
Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden 
Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO 
eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen 
Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die 
technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das be-
sondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - 
ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). 
 
Hinweis: 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
 
 
 
Gez. 
Dr. Michael Heidinger 
Bürgermeister 
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